
An das  

Deutsche Schulamt 

Amt für Verwaltung des Lehrpersonals 16.4 

Amba-Alagi-Straße 10 

39100 Bozen 

 

STAATLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG DER OBERSCHULE – SCHULJAHR 2008/2009 – ANTRAG UM 

ZULASSUNG UND ZUWEISUNG DES PRÜFUNGSSITZES (Art. 1, Absatz 2, des Gesetzesdekrets 

Nr. 147 vom 7. September 2007, Ministerialrundschreiben vom 26. Oktober 2007, Nr. 90 und 

Ministerialrundschreiben vom 26. September 2008, Nr. 77) 

 

einzureichen bis zum 1. Dezember 2008 

ein8 

Der/Die unterfertigte: 

geboren in: am: 

wohnhaft in: Straße/Nr. 

Telefon / Fax / Mobiltelefon: 

beantragt, zur staatlichen Abschlussprüfung 2008/2009 betreffend folgende/n 

Schultyp (z.B. Handelsoberschule): 

Fachrichtung (z.B. IGEA): 

zugelassen zu werden. Als bevorzugte Prüfungssitze werden angegeben: 

1.  

2.  

3.  

Der/Die Unterfertigte nimmt zur Kenntnis, dass die Zuweisung an einen Prüfungssitz außerhalb der 

Wohnsitzgemeinde, sollte der beantragte Schultyp und die beantragte Fachrichtung in der 

Wohnsitzgemeinde geführt werden, nur aus besonderen, triftigen Gründen erfolgen kann, und beantragt 

die Zuweisung außerhalb der Wohnsitzgemeinde (falls zutreffend, bitte Gründe angeben): 

 

 

 

 

Der/Die Unterfertige nimmt auch zur Kenntnis, dass die Schule des zugewiesenen Prüfungssitzes dafür 

verantwortlich ist, die Vorraussetzungen für die Zulassung zur staatlichen Abschlussprüfung zu 

überprüfen sowie alle weiteren Schritte in die Wege zu leiten. 

 

Datum: Unterschrift: 

 

Datenschutz: Die Daten werden von der Schule und der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, in ihrer Funktion als Rechtsinhaber der 

Daten, auch in elektronischer Form, für die Verwaltung des Arbeitsverhältnisses verarbeitet. In der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol 

sind die Direktoren der Abteilung 16 und 4 verantwortlich der personenbezogenen Daten, auf Schulebene die Schulführungskräfte. Der 

Lehrperson stehen die Rechte gemäß Art. 7-10 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 zu.  


